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Schriftliche Anfrage der Frau Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner vom 
17.05.2019 betreffend Messerangriffe im Freistaat Bayern 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

 

die Schriftliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

zu 1.1.:  

Wie viele Messerangriffe wurden seit 2012 bis heute in Bayern statistisch erfasst 

(bitte nach Jahren aufschlüsseln und zusätzlich das 1. Quartal 2019 berücksichti-

gen)? 

 

zu 1.2.:  

In welchen Städten und Gemeinden fanden die Taten statt (bitte nach Bezirken 

aufschlüsseln)? 

 

zu 2.1.:  

Welche Herkunft hatten die Täter (bitte Staatsangehörigkeit und den statistisch 

erfassten Migrationshintergrund auch bei deutscher Staatsangehörigkeit ange-

ben)? 
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zu 2.2.:  

Welchen prozentualen Anteil hatten Täter mit statistisch erfasstem Migrationshin-

tergrund (auch mit deutscher Staatsangehörigkeit) an der Gesamtzahl der Taten? 

 

zu 2.3.:  

Welchen prozentualen Anteil an der Gesamtzahl der Taten hatten Täter mit statis-

tisch erfasstem Migrationshintergrund (auch mit deutscher Staatsangehörigkeit) an 

der Gesamtzahl der Taten bezogen auf ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung? 

 

zu 3.1.:  

Welchen Aufenthaltsstatus hatten die Täter zum Zeitpunkt der Tat? 

 

zu 3.2.:  

Welche juristischen Konsequenzen hatten die Taten jeweils? 

 

zu 3.3.:  

Wie viele Täter ohne deutsche Staatsangehörigkeit wurden nach Abschluss der 

Gerichtsverfahren abgeschoben? 

 

Die Fragen 1.1 bis 3.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet: 

 

In der nach bundeseinheitlichen Vorgaben geführten Polizeilichen Kriminalstatistik 

(PKS) ist eine Erfassung des Tatmittels Messer und damit eine Recherche nach 

Delikten unter dem Einsatz des Tatmittels Messer nicht möglich.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Gerhard Eck 
Staatssekretär
 


